
DE  DE

EUROPÄISCHE
KOMMISSION 

Brüssel, den 5.3.2015  
C(2015) 1423 final 

ANNEX 13 

ANHANG 

NICHTAUTOMATISCHE ÜBERTRAGUNG UND WIEDERVERWENDUNG VON 
MITTELN 

des 

BESCHLUSSES DER KOMMISSION 

über die Internen Vorschriften für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union (Einzelplan Kommission), gerichtet an die Dienststellen der 

Kommission 

058420/EU  XXV.GP
Eingelangt am 05/03/15

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=58420&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2015;Nr:1423&comp=1423%7C2015%7CC


ANHANG

1
 

NICHTAUTOMATISCHE ÜBERTRAGUNG UND WIEDERVERWENDUNG VON MITTELN1 
 

Bis spätestens [...] bei der GD HAUSHALT einzureichen. 

HAUSHALTSJAHR N+1 
 
Generaldirektion oder Dienststelle:   

 
Antrag auf (Zutreffendes ankreuzen): 

 Übertragung von nichtgetrennten Mitteln (Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a HO) 
 Übertragung von nichtgetrennten Mitteln (Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b HO) 
 Übertragung von nichtgetrennten Mitteln des EGFL (Artikel 169 Absatz 3 HO) 
 Übertragung von getrennten Mitteln für Verpflichtungen (Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a HO) 
 Übertragung von getrennten Mitteln für Verpflichtungen (Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b HO) 
 Übertragung von getrennten Mitteln für Zahlungen (Artikel 13 Absatz 3 HO) 
 Wiederverwendung von getrennten Mitteln für Verpflichtungen der Strukturfonds (Artikel 178 HO) 
 Wiederverwendung von getrennten Forschungsmitteln für Verpflichtungen (Artikel 182 HO) 
 Zusätzliche Mittel für Verpflichtungen aus der Erstattung von Vorschüssen (Artikel 177 Absatz 3 HO und Artikel 7 Absatz 2 AB) 
 Zusätzliche Mittel für Verpflichtungen, die zweckgebundenen Einnahmen aus Finanzkorrekturen entsprechen (Artikel 7 Absatz 2 

AB) 
 
Haushaltsartikel oder 
-posten: N:   

 N + 1:  
 
Bezeichnung: 

a) 1  Endgültige Mittel des Haushaltsjahres2 N   EUR 
 2  Verpflichtungen (Stand: 31. Dezember)  EUR 
 3  Zahlungen (Stand: 31. Dezember)  EUR 
 4  Nicht in Anspruch genommene Mittel (Stand: 31. Dezember)   EUR 
 5  Zu übertragender Betrag   EUR 
b)  6  Im Laufe des Haushaltsjahrs N aufgehobene Mittelbindungen  EUR 
 7  Wiederzuverwendender Betrag   EUR 
c)  8  Zweckgebundene Einnahmen im Sinne des Artikels 177 Absatz 3 HO im Laufe des 

Haushaltsjahrs N 
 EUR 

 9  Betrag der zusätzlichen Mittel   EUR 
d)  10  Zweckgebundene Einnahmen im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 AB aus 

Finanzkorrekturen im Laufe des Haushaltsjahrs N 
 EUR 

 11  Betrag der zusätzlichen Mittel   EUR 
 
Begründung des Antrags (wenn möglich, keine zusätzlichen Blätter verwenden): 

1 Muster an die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 angepasst. 

2 Die endgültigen Mittel des Haushalsjahres ergeben sich aus dem ursprünglichen Mittelansatz im Haushaltsplan, 
eventuellen Berichtigungshaushaltsplänen und Mittelübertragungen. 
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Datum:........................................ Unterschrift:...........................................................  
(des bevollmächtigten Anweisungsbefugten)  


